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HAUPTTHEMA :

Gesetzestext zur

Teilrevision des Gesetzes
uber die Mittelschulen
im Kanton Graubiinden

Das Gesetz Uber die Mittelschulen im Kanton Graubunden (Mittelschulgesetz) vom 7. Ok-
tober 1962 wird wie folgt geandert:

Art. 1bis

Personen-, Funktions- und Berufsbezeichnungen in diesem Gesetz beziehen sich auf beide  Gleichstellung der
Geschlechter, soweit sich aus dem Sinn des Gesetzes nicht etwas anderes ergibt. Geschlechter

Art. 2
' Die Aufsicht tber die Mittelschulen im Kanton Graubinden obliegt: Aufsicht und
. . Koordination
1. der Erziehungskommission, g
2. dem Erziehungsdepartement,
3. der Regierung.

* Die Koordination zwischen den privaten Mittelschulen sowie zwischen diesen und der
Kantonsschule obliegt dem Erziehungsdepartement.

Art. 5

' Die Kantonsschule umfasst:
1. Folgende Mittelschulabteilungen:
a) das Gymnasium;
b) die Handelsmittelschule und die Verkehrsabteilung;
¢) die Diplommittelschule.
2. Das Lehrerseminar, bestehend aus dem Unterseminar und dem Oberseminar.

2 Uber die Fuhrung der Verkehrsabteilung an der Handelsmittelschule und der Diplom-
mittelschule entscheidet der Grosse Rat.

Art. 6

' Das Gymnasium vermittelt eine breite Allgemeinbildung und bereitet auf das Hoch:  Ziel des
schulstudium vor. Die Ausbildung schliesst mit der Maturitat ab. Gymngsiums
? Die Regierung bestimmt das Angebot an Schwerpunkt- und Ergdnzungsfachern.

* Die Regierung erlasst Bestimmungen zur Sicherung der Ausbildungsqualitat.

Art. 11

' Der Kanton unterhalt oder unterstutzt ein oder mehrere Kosthauser (Konvikte), in wel-
chen Kantonsschuler in hauslicher Gemeinschaft Kost und Unterkunft zu angemessenen
Preisen erhalten.

Art. 14

' Die Regierung kann Maturitats-, Handelsdiplom- und Diplommittelschulausweise und
Primarlehrerpatente bzw. den Abschluss an einem Unterseminar privater Mittelschulen im
Kanton Graubinden anerkennen, wenn eine ausgewogene regionale Verteilung der Mit-
telschulabteilungen und deren Bestand gewahrleistet sind, die Schule Gewahr fur gute Er-
ziehung und Ausbildung bietet und die Aufnahme- und Promotionsbedingungen sowie
die Lehrplane ... den Bestimmungen fir die Kantonsschule entsprechen. Lehrpldne und Pru-
fungsordnungen bedirfen der Genehmigung der Regierung.

2 Die Abschlussprifungen finden an den privaten Mittelschulen statt. Das Erziehungsde-
partement ordnet kantonale Experten zu den Priafungen ab.
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Art. 17

' Der Beitrag an die einzelne private Mittelschule wird jahrlich je Schaler im Sinne von
Artikel 16 ausgerichtet. Er entspricht in seiner Hohe den Nettokosten, welche dem Kan-
ton fur einen Schiler der Bundner Kantonsschule entstehen. Bei der Kostenberechnung
werden die kalkulatorischen, mindestens jedoch die effektiven Aufwendungen fir den
Neubau, den umfassenden Umbau und die Erweiterung von Schulanlagen mit einem an-
gemessenen Amortisationssatz von 2,5% und mit einem angemessenen Zinssatz berick-
sichtigt. Der Zins wird vom mittleren investierten Kapital berechnet. Die Berechnung der
Kosten erfolgt jahrlich auf der Basis des letzten Rechnungsabschlusses fur die Kantons-
schule.

Art.17ter

' Der Kanton kann fur Absolventen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Graubin-  Beitragean
den Beitrage an Mittelschulen im Kanton Tessin gewahren. Die Beitrdge werden ab- 2";::0';‘?:5';2”“
schliessend im Rahmen der jahrlichen im Voranschlag bereitgestellten Mittel gewahrt.

Die Teilrevision wird nach der Annahme durch das Volk von der Regierung in Kraft gesetzt.

Wir senken den

Fegel, aber das
Niveau bleibt !

SCHUL-

BLATT
v R



	Teilrevision des Gesetztes über die Mittelschulen im Kanton Graubünden : Gesetzestext

